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Auf Grund des Art. 13 in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 Satz 4 Bayerisches Hochschulgesetz 
(BayHSchG) vom 23. Mai 2006 ( GVBl S. 245, BayRS2210-1-1-WFK), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes, des Bayeri-
schen Hochschulpersonalgesetzes und des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes vom 
23. Februar 2011 (GVBl S. 102), erlässt die Julius-Maximilians-Universität Würzburg folgen-
de 
 
 

Fünfte Ordnung 
zur Änderung der Ordnung 

für Promotionsverfahren an den Graduiertenschulen 
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
(University of Würzburg Graduate Schools) 

 
 
 

§1 
 
1. Das Inhaltverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a. Im Dritten Abschnitt wird nach § 34 folgendes 4. Kapitel eingefügt: 
 

4. Kapitel. Graduiertenschule für Naturwissenschaften und Technik (Graduate 
School of Science and Technology) 

 
a) Akademischer Grad 
 § 35 Akademischer Grad 
 
b) Zulassungsvoraussetzungen 
 § 36 Zulassung zur Graduiertenschule 
 § 37 Zulassung zur Promotionseignungsprüfung und Verfahren 
 § 38 Zulassung zur Promotionsprüfung 
 
c) Promotionsprüfung 
 § 39 Dissertation 
 § 40 Beurteilung der Dissertation 
 § 41 Promotionskolloquium 
 § 42 Prüfungsnoten 
 § 43 Veröffentlichung der Dissertation 

 
b. Die bisherigen §§ 35 bis 39 werden zu den §§ 44 bis 48. 

 
2. In der Überschrift des § 6 wird das Wort „Internationalen“ gestrichen. 
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3. § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Promotionsstudiengangs“ die Worte „oder 
Promotionsstudienprogamms“ eingefügt. 

 
b) Dem Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

„Promotionsstudenten oder Promotionsstudentinnen im Promotionsstudienprogramm 
„Medizin“ der GSLS kann nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums der Human- 
oder Zahnmedizin nur der Grad eines Doktors der Medizin (Dr. med.) bzw. eines Dok-
tors der Zahnmedizin (Dr. med. dent) verliehen werden.“ 

 
4. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Worte „zum Erwerb des akademi-
schen Grades „Dr. rer nat.“ oder „Ph.D“ “ eingefügt. 
 

b. In Abs. 1 Satz 1 Buchst. a wird das Wort „ einen Fachhochschulmasterstudiengang“ 
durch die Worte „ein Studium in einem universitären Master- oder Fachhochschulstu-
diengang“ ersetzt. 
 

c. In Abs. 1 Satz 1 Buchst. b, aa) werden nach Wort „Biomedizin,“ noch die Worte „Ex-
perimentelle Medizin,“ eingefügt. 
 

d. In Abs. 1 Satz 1 Buchst. b, bb) wird nach dem Wort „Rahmen“ der weitere Satz wie 
folgt gefasst: 
 
„des MD/PhD-Programms von der GSLS bestellten Auswahlkommission in dieses 
aufgenommen worden sein.“ 
 

e. Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
„Ein Hochschulabschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule außerhalb des 
Geltungsbereiches des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird als Zu-
lassungsvoraussetzung anerkannt, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse).“ 
 

f. In Abs. 1 Satz 5 werden die Worte „Über die Gleichwertigkeit entscheidet“ durch die 
Worte „Soll die Anerkennung versagt werden, entscheidet darüber “ ersetzt. 
 

g. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a.a. Der Hinweis auf die Buchstaben „b) und c)“ wird ersetzt durch den Hinweis auf 

die Buchstaben „a) und b)“. 
b.b. Nach dem Wort „gemäß“ wird der Paragraphenhinweis auf „§ 11“ durch den 

Hinweis auf „§ 11 Abs. 2 bis 11“ ersetzt. 
c.c. Nach dem Wort „besteht“ werden die Worte „oder bei Immatrikulation in den 

Masterstudiengang „FOKUS Life Science“ der Universität Würzburg die Vo-
raussetzungen nach dem § 11 Abs. 12 erfüllt“ angefügt, wobei „§ 11 Abs. 12“ 
unter Ziffer 5 Buchst. c) erst noch neu eingefügt wird. 

 
h. In Abs. 3 werden nach dem Wort „Voraussetzungen“ die Worte „nach Abs. 1 und 2“ 

eingefügt.  
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i. Nach Abs. 3 wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt: 
 
„(4) Zur Graduiertenschule kann zum Erwerb des akademischen Grades „Dr. med.“ 
oder „Dr.med.dent“ zugelassen werden, wer die nachfolgenden besonderen Voraus-
setzungen erfüllt:  
 
a. Bestandener 1. Abschnitt der ärztlichen Prüfung bzw. bestandene naturwissen-

schaftliche und zahnärztliche Vorprüfungen, 
b. Feststellung der besonderen Eignung durch Erhalt eines von einem von der GSLS 

bestellten Medizinstipendien-Auswahlausschusses gewährten Promotionsstipen-
diums, 

c. Vorlage einer Verpflichtungserklärung, worin erklärt wird, für die Dauer des Sti-
pendiums ausschließlich der Forschung nachzugehen und für die Dauer der Pro-
motion am Promotionsstudienprogramm der GSLS teilzunehmen.  

 
Die Prüfung und Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen obliegt dem Direk-
tor oder der Direktorin.“ 
 

j. Der alte Absatz 4 wird zum neuen Absatz 5. 
 
5. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a. In der Überschrift wird die Ziffer „4“ durch die Ziffer „2“ ersetzt. 
 
b. In Abs. 1 Satz 1 wird „Abs. 4“ durch „Abs. 2“ ersetzt. 
 
c. Nach Abs. 11 wird folgender neuer Abs. 12 eingefügt: 
 

„Als bestandene Promotionseignungsprüfung gilt auch die Aufnahme in den Master-
studiengang „FOKUS Life Sciences“ der Universität Würzburg und die erfolgreiche 
Teilnahme an den ersten zwei Semestern; an den ersten zwei Semestern hat erfolg-
reich teilgenommen, wer aus den obligatorischen Modulen im ersten Semester (30 
ECTS Punkte) eine Gesamtnote von nicht schlechter als 1,7 erreicht und die MSc 
Thesis im 2. Semester (25 ECTS Punkte) mit einer Note von mindestens 1,3 bewertet 
bekommen hat. Die restlichen ECTS Punkte zum Erwerb des MSc Abschlusses kön-
nen anschließend im Rahmen der Promotion in einem der Promotionsstudiengänge 
der GSLS durch Teilnahme an Veranstaltungen der GSLS gemäß Anlage SFB des 
Masterstudiengangs „FOKUS Life Sciences“ erbracht werden. Über das Bestehen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 erhält der Bewerber oder die Bewerberin eine Be-
scheinigung für das weitere Promotionsverfahren, die von dem Leiter oder der Leite-
rin des Masterstudiengangs „FOKUS Life Science“ unterschrieben wird.“ 
 

d. Der alte Absatz 12 wird zum neuen Absatz 13. 
 

6. § 12 wird wie folgt geändert:  
 

a. In Abs. 1 wird nach dem Satz 1 folgender neuer Satz 2 angefügt: 
 
„Bewerber oder Bewerberinnen, die die Zulassung nach § 10 Abs. 4 erlangt haben, 
müssen den Abschluss des 2. Abschnitts der ärztlichen Prüfung bzw. der zahnärztli-
chen Prüfung nachweisen.“ 
 

b. In Abs. 2 Satz 2 Ziffer 3 werden nach dem Wort „Exemplaren“ die Worte „sowie in 
elektronischer Form (CD/ DVD)“ angefügt. 
 

c. Abs. 2 Satz 2 Ziffer 4 erhält folgende Fassung: 
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„Eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissen-
schaftlichen Leistungen, und zwar darüber, dass 
 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Dissertation selbstständig angefertigt und 

übernommene Inhalte eindeutig gekennzeichnet hat, 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben nicht 

kommerziell vermittelt bekommen und insbesondere nicht eine Person oder Orga-
nisation eingeschaltet hat, die gegen Entgelt Betreuer, bzw. Betreuerinnen für die 
Anfertigung von Dissertationen sucht,“ 

 
d. Abs. 2 Satz 2 Ziffer 5 erhält folgende Fassung: 

 
„eine Erklärung darüber,  
 
- ob und mit welchem Erfolg die Dissertation vollständig oder teilweise, schon einmal 

einer anderen Fakultät vorgelegt worden ist mit dem Ziel, einen akademischen 
Grad zu erwerben sowie 

- ob der Bewerber oder die Bewerberin bereits früher akademische Grade erworben 
oder zu erwerben versucht hat,“ 

 
e. In Abs. 5 wird nach der Ziffer 2 folgende neue Ziffer 3 eingefügt: 

 
„3. seit der Zulassung zur Promotion in der Graduiertenschule den angestrebten Dok-
torgrad (Dr. rer. nat./Ph.D./Dr. med. bzw. Dr. med. dent.) oder einen dem angestreb-
ten Doktorgrad vergleichbaren ausländischen Doktorgrad anderswo erworben hat 
oder dies anstrebt, oder “ 
 
Die alte Ziffer 3 wird zur neuen Ziffer 4. 

 
7. In § 17 Abs.2 Satz 1 werden nach dem Wort „Universitätsbibliothek“ die Worte „sowie 

auf CD/DVD bei der Graduiertenschule „ eingefügt. 
 
8. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

a  In Abs. 1 Satz 1 Buchst. a werden nach dem Wort „Gesamthochschule“ die Worte 
„oder ein Studium in einem universitären Master- oder Fachhochschulstudiengang“ 
eingefügt. 

 
b In Abs. 1 Satz 1 Buchst. c erhält der zweite Satz folgende Fassung: 
 

„Ein Hochschulabschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule außerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird als Zu-
lassungsvoraussetzung anerkannt, außer es bestehen wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lernergebnisse).“ 
 

c In Abs. 1 Satz 1 Buchst. c werden im vierten Satz die Worte „ Über die Gleichwertig-
keit“ durch die Worte „ Soll die Anerkennung versagt werden, “ ersetzt. 

 
9. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Abs. 2 Satz 2 Ziffer 3 werden nach dem Wort „Exemplaren “ die Worte „ sowie in 
elektronischer Form (CD/DVD) “ angefügt. 

 
 
b. Abs.2 Satz 2 Ziffer 4 erhält folgende Fassung: 
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„eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissen-
schaftlichen Leistungen, und zwar darüber, dass 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Dissertation selbstständig angefertigt und 

übernommene Inhalte eindeutig gekennzeichnet hat, 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Gelegenheit zum Promotionsverfahren nicht 

kommerziell vermittelt bekommen und insbesondere nicht eine Person oder Orga-
nisation eingeschaltet hat, die gegen Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen für die 
Anfertigung von Dissertationen sucht,“ 

 
c. Abs. 2 Satz Ziffer 5 erhält folgende Fassung: 
 

„eine Erklärung darüber,  
„- ob und mit welchem Erfolg die Dissertation, vollständig oder teilweise, schon ein-

mal einer anderen Fakultät vorgelegt worden ist, mit dem Ziel einen akademischen 
Grad zu erwerben sowie 

- ob der Bewerber oder die Bewerberin bereits früher akademische Grade erworben 
oder zu erwerben versucht hat,“ 

 
10. In § 26 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „machen“ ein Semikolon gesetzt und folgende 

Worte angefügt „ferner hat der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin eine 
CD/DVD mit der genehmigten Fassung der Dissertation bei der Graduiertenschule kos-
tenfrei abzuliefern“. 

 
11. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 erhält der Satz 3 folgende Fassung: 
 

„Ein Hochschulabschluss an einer wissenschaftlichen Hochschule des Geltungsbe-
reiches des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland wird als Erfüllung dieser 
Zulassungsvoraussetzung anerkannt, außer es bestehen wesentliche Unterschiede 
hinsichtlich der erworben Kompetenzen (Lernergebnisse).“ 
 

b. In Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 Satz 5 werden die Worte „Über die Gleichwertigkeit“ durch 
die Worte „Soll die Anerkennung versagt werden,“ ersetzt. 

 
12. § 29 wird wie folgt geändert: 
 

a. In Abs. 2 Satz 2 Ziffer 3 werden nach dem Wort „Exemplaren“ die Worte „sowie in 
elektronischer Form (CD/DVD)“ angefügt. 

 
b. Abs. 2 Satz 2 Ziffer 4 erhält folgende Fassung: 
 

„eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissen-
schaftlichen Leistungen, und zwar darüber, dass 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Dissertation selbstständig angefertigt und 

übernommene Inhalte eindeutig gekennzeichnet hat 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben 

nicht kommerziell vermittelt bekommen und insbesondere nicht eine Person oder 
Organisation eingeschaltet hat, die gegen Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen 
für die Anfertigung von Dissertationen sucht,“ 

 
c. Abs. 2 Satz 2 Ziffer 5 erhält folgende Fassung: 
 
 

„eine Erklärung darüber, 
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- ob und mit welchen Erfolg die Dissertation, vollständig oder teilweise, schon ein-
mal an einer anderen Fakultät vorgelegt worden ist, mit dem Ziel, einen akademi-
schen Grad zu erwerben sowie  

-  ob der Bewerber oder die Bewerberin bereits früher akademische Grade erwor-
ben oder zu erwerben versucht hat,“ 

 
d. In Abs. 5 wird nach der Ziffer 2 folgende neue Ziffer 3 eingefügt: 
 

„3. seit der Zulassung zur Promotion in der Graduierten Schule den angestrebten 
Doktorgrad (Dr. jur./ Dr. rer. pol./ Dr.phil.) oder einen dem angestrebten Doktor-
grad vergleichbaren ausländischen Doktorgrad anderswo erworben hat oder 
dies anstrebt, oder“ 

 
Die alte Ziffer 3 wird zur neuen Ziffer 4. 

 
13. In § 34 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Universitätsbibliothek“ die Worte „sowie 

auf einer CD/DVD bei der Graduiertenschule“ eingefügt. 
 
14. Im Dritten Abschnitt wird nach § 34 das folgende neue 4. Kapitel eingefügt: 
 

„4. Kapitel: 
Graduiertenschule für Naturwissenschaften und Technik 

(Graduate School of Science and Technology) 
 
 

a. Akademischer Grad 
 
 

§ 35  
Akademischer Grad 

 
Aufgrund eines erfolgreichen Promotionsverfahrens wird dem Promotionsstudenten oder der 
Promotionsstudentin der akademischen Grad eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. 
rer. nat.) verliehen. 
 
 

b. Zulassungsvoraussetzungen 
 
 

§ 36  
Zulassung zur Graduiertenschule 

 
(1)  Zur Graduiertenschule kann zugelassen werden, wer die nachfolgenden besonderen 
Voraussetzungen erfüllt: 
 
a. Der Bewerber oder die Bewerberin muss ein mindestens vierjähriges ordentliches 

Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule oder in einem wissenschaftlichen 
Studiengang an einer Gesamthochschule oder ein Studium in einem universitären 
Master- oder einem Fachhochschulmasterstudiengang  absolviert haben. 
 

b. Der Bewerber oder die Bewerberin muss  
 
 

a.a. über einen universitären Diplomgrad oder Mastergrad in einem uni-
versitären oder Fachhochschulstudiengang in Biologie, Biochemie, 
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Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, Mathematischer Physik, 
Nanostrukturtechnik, Physik oder Technologie der Funktionswerkstoffe 
verfügen oder 
b.b. die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien in einer Fächer-
verbindung mit dem Unterrichtsfächern Biologie, Chemie, Geographie, Infor-
matik, Mathematik oder Physik oder  
c.c. die Erste Staatsprüfung für staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker oder  
Pharmazie 

 
erfolgreich abgelegt haben.  
 

c. Als Zulassungsvoraussetzung kann die Gemeinsame Promotionskommission  auch 
einen Hochschulabschluss aus einem anderen Fach  anerkennen, wenn zwischen 
diesem und dem Fachgebiet des Promotionsvorhabens ein sinnvoller innerer Zu-
sammenhang besteht. Ein Hochschulabschluss an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland wird in der Regel als Zulassungsvoraussetzung anerkannt, außer es 
bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lern-
ergebnisse). In Zweifelsfällen kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
gehört werden. Soll die Anerkennung versagt werden, entscheidet darüber die Ge-
meinsame Promotionskommission; die Entscheidung  kann  von Auflagen abhängig 
gemacht werden. 
 

d. Bewerber oder Bewerberinnen, deren Muttersprache weder Deutsch noch Englisch 
ist, müssen ausreichende Kenntnisse in Deutsch oder Englisch besitzen. 
 

 
(2)  Die in Abs. 1 Buchst.  b) genannten Zulassungsvoraussetzungen gelten auch als erfüllt, 
wenn der Bewerber oder die Bewerberin ein mindestens vierjähriges Fachhochschulstudium 
in einem nach Abs. 1 Buchst. c) anerkannten Fachhochschulstudiengang oder einen fachlich 
einschlägigen sonstigen universitären oder Fachhochschulstudiengang absolviert hat, die 
entsprechende Abschlussprüfung mindestens mit der Gesamtprüfungsnote „gut“ mit der Be-
wertung 2,00 oder besser bestanden hat und zur Leistungserbringung nach § 6 Abs. 3 die 
Promotionseignungsprüfung gemäß § 37 in einem Fach aus dem Wirkungsbereich der Gra-
duiertenschule besteht. Auf die Bewerbung hin werden diese Bewerber und Bewerberinnen 
von einem von der Gemeinsamen Promotionskommission gemäß § 7 Abs. 5 Satz 3 bestell-
ten Auswahlausschuss zum Promotionseignungsfeststellungsverfahren gemäß § 37 ausge-
wählt. 
 
(3)  Mit der Zulassung zur Graduiertenschule gemäß § 8 wird das Promotionskomitee gemäß 
§ 4 bestellt. 
 
 

§ 37  
Zulassung zur Promotionseignungsprüfung und Verfahren 

 
(1)  Fachlich einschlägig im Sinne des § 36 Abs. 2 ist ein Fachhochschulstudiengang oder 
ein Studiengang mit dem Abschluss Bachelor of Science oder Baccalaureus, wenn er einen 
sinnvollen inneren Zusammenhang zu dem angestrebten Fachgebiet des Promotionsvorha-
bens aufweist. 
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(2)  Der Bewerber oder die Bewerberin hat seinen oder ihren Antrag auf Zulassung zur Pro-
motionseignungsprüfung schriftlich an die Graduiertenschule zu richten und dort einzurei-
chen. Soweit nicht bereits mit dem Antrag nach § 6 Abs. 1 eingereicht, hat er oder sie dem 
Antrag beizufügen: 
 
1. Eine Darstellung des Fachhochschulstudiengangs oder des Studiengangs mit dem 

erlangten Abschlusszeugnis eines Bachelor of Science oder Baccalaureus, 
2. die Angabe des Fachgebietes, in dem er oder sie promoviert zu werden gedenkt, im 

Falle des § 36 Abs. 2 mit einer Erklärung zum sinnvollen inneren Zusammenhang 
seines oder ihres Fachhochschulabschlusses und des angestrebten Fachgebietes 
des Promotionsvorhabens, 

3. die Angabe der nach Abs. 8 gewählten Nebenfächer und gegebenenfalls die Ent-
scheidung des Direktors oder der Direktorin der Graduiertenschule nach Abs. 8 
Satz 5, 

4. eine Erklärung, ob er oder sie sich bereits an irgendeiner Hochschule einer Promo-
tionseignungsprüfung oder einer gleichartigen Prüfung unterzogen hat, 

5. die Erklärung eines Mitglieds der Graduiertenschule, dass die wissenschaftliche Ar-
beit und gegebenenfalls die Dissertation in dessen Arbeitsbereich angefertigt und 
betreut werden kann, 

6. ein amtliches Führungszeugnis, sofern er oder sie sich nicht im öffentlichen Dienst 
befindet oder nicht als Student oder Studentin an der Universität Würzburg einge-
schrieben ist. 

 
(3)  Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule teilt den Bewerbern und Bewerbe-
rinnen die Auswahlentscheidung mit und lässt die ausgewählten Bewerber und Bewerberin-
nen zugleich zur Qualifikationsphase für die Zulassung zur Graduiertenschule zu. Dieser 
oder diese kann zur Frage, ob der Hochschulabschluss des Bewerbers oder der Bewerberin 
fachlich einschlägig ist, einen Beschluss der Gemeinsamen Promotionskommission herbei-
führen. Die Zulassung zur Promotionseignungsprüfung ist zu versagen, wenn 
 
1. das angegebene Fach des Promotionsvorhabens nicht zu den in der Graduierten-

schule vertretenen Fächern gehört 
2. der Studiengang nicht anerkannt oder fachlich einschlägig ist, 

3. der Bewerber oder die Bewerberin nicht das gemäß § 36 Abs. 2 erforderliche Prädikat 
nachweist; bei besonders qualifizierten Bewerbern oder Bewerberinnen kann die Ge-
meinsame Promotionskommission von der Erfordernis des Nachweises gemäß § 36 
Abs. 2 des erforderlichen Prädikats auf Antrag befreien, sofern dies von einem Mit-
glied der Gemeinsamen Promotionskommission nach eingehender Prüfung  der Stu-
dienleistungen des Bewerbers oder der Bewerberin befürwortet wird, 

4. der Zulassungsantrag den Anforderungen nach Abs. 2 nicht genügt, 
5. der Bewerber oder die Bewerberin die Promotionseignungsprüfung oder eine gleich-

artige Prüfung endgültig nicht bestanden hat,  
6. der Bewerber oder die Bewerberin bereits an einer anderen Hochschule eine Promo-

tionseignungsprüfung oder gleichartige Prüfung endgültig nicht bestanden hat,  
7. sich der Bewerber oder die Bewerberin der  Führung eines Doktorgrades unwürdig 

erwiesen hat.  
 
(4)  Ist der Bewerber oder die Bewerberin zugelassen, so sorgt der Direktor oder die Direkto-
rin der Graduiertenschule für einen zeit- und sachgerechten Ablauf des Verfahrens. 
 
(5)  Die Promotionseignungsprüfung besteht aus 
 
1. einer wissenschaftlichen Arbeit und 
2. einer mündlichen Prüfung 
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Die mündliche Prüfung setzt voraus, dass die wissenschaftliche Arbeit angenommen ist. Die 
Erbringung der Leistungen soll grundsätzlich nicht mehr als ein Jahr erfordern. 
 
(6)  In der Promotionseignungsprüfung muss der Bewerber oder die Bewerberin nachweisen, 
dass er oder sie über die für die Promotion bedeutsamen Kenntnisse und Fähigkeiten aus 
dem gewählten Fachgebiet verfügt. In der wissenschaftlichen Arbeit soll er oder sie insbe-
sondere zeigen, dass er oder sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgesehenen Frist ein 
Problem aus dem Fach, in dem die Eignungsprüfung abgenommen wird, selbständig nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
(7)  Die wissenschaftliche Arbeit soll von Thema und Aufgabenstellung her so begrenzt sein, 
dass sie innerhalb von sechs Monaten bearbeitet werden kann. Im Einzelfall kann auf be-
gründeten Antrag die Bearbeitungszeit um höchstens zwei Monate verkürzt oder verlängert 
werden. Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule weist dem Bewerber oder der 
Bewerberin, der oder die einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten kann, das Thema zu 
und setzt die Bearbeitungszeit fest. Die wissenschaftliche Arbeit ist von zwei Gutachtern 
oder Gutachterinnen, die der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule aus dem 
Kreis der in der Graduiertenschule tätigen Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen be-
stellt, zu begutachten. Ein Gutachter oder eine Gutachterin soll grundsätzlich ein Mitglied 
einer an der Graduiertenschule beteiligten Fakultät sein, dessen Fachgebiet mit der wissen-
schaftlichen Arbeit in sinnvollem innerem Zusammenhang steht. Sprechen sich beide Gut-
achter oder Gutachterinnen übereinstimmend für die Annahme oder Ablehnung aus, ist die 
wissenschaftliche Arbeit angenommen oder abgelehnt. Lehnt einer der Gutachter oder eine 
der Gutachterinnen die wissenschaftliche Arbeit ab, trifft die Gemeinsame Promotionskom-
mission die Entscheidung, ggf. nach Einholung eines weiteren Gutachtens. Die wissen-
schaftliche Arbeit gilt als abgelehnt, wenn der Bewerber oder die Bewerberin diese nicht 
fristgerecht einreicht. Ist die wissenschaftliche Arbeit abgelehnt oder gilt sie als abgelehnt, so 
ist die Promotionseignungsprüfung nicht bestanden. 
 
(8)  Ist die wissenschaftliche Arbeit angenommen, hat sich der Bewerber oder die Bewerbe-
rin der mündlichen Prüfung, die innerhalb eines weiteren halben Jahres stattfindet, zu unter-
ziehen. Sie erstreckt sich auf das Promotionsfach und weitere diesem Fach nahestehende 
Studieninhalte. 
 
Auf Antrag kann der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule ein Fach aus ande-
ren Bereichen zulassen, wenn der Bewerber oder die Bewerberin darlegt, dass dieses Fach 
für sein wissenschaftliches Spezialgebiet oder seine spätere berufliche Tätigkeit von erhebli-
cher Bedeutung ist, und wenn er oder sie eine Erklärung des oder der als Prüfer oder Prüfe-
rin vorgesehene Fachvertreters oder Fachvertreterin vorlegt, dass dieser oder diese die Prü-
fung vornehmen wird. 
 
Die Prüfer oder Prüferinnen werden von dem Direktor oder der Direktorin der Graduierten-
schule aus dem Kreis der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen der Graduiertenschule 
bestellt. Wurde dem Antrag des Bewerbers oder der Bewerberin nach Abs. 8 Satz 3 stattge-
geben, so kann als Prüfer oder Prüferin für das Nebenfach auch ein hauptberuflicher Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerin aus dem entsprechenden Bereich bestellt werden. Einer 
der Prüfer oder eine der Prüferinnen muss Fachvertreter oder Fachvertreterin des vom Be-
werber oder von der Bewerberin angestrebten Promotionsfaches sein.  
 
(9)  Zur mündlichen Prüfung wird der Bewerber oder die Bewerberin von dem Direktor oder 
der Direktorin der Graduiertenschule mit einer Frist von einer Woche geladen. Erscheint der 
Bewerber oder die Bewerberin aus von ihm oder ihr zu vertretenden Gründen nicht zur 
mündlichen Prüfung, so gilt die Promotionseignungsprüfung als nicht bestanden. Die mündli-
che Prüfung ist eine Einzelprüfung. Sie muss innerhalb von zwei Wochen abgelegt werden. 
Die Prüfung dauert in jedem Fach 30 Minuten. Bei jeder Prüfung muss neben dem Prüfer 
oder der Prüferin ein Beisitzer oder eine Beisitzerin anwesend sein. Von diesem oder dieser 
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ist über den Verlauf der Prüfung ein Protokoll anzufertigen. Der jeweilige Prüfer oder die je-
weilige Prüferin stellt fest, ob die Leistung des Bewerbers oder der Bewerberin in dem ge-
prüften Fach den Anforderungen nach Absatz 6 Satz 1 genügt. Genügen die Leistungen den 
Anforderungen nicht in allen geprüften Fächern, ist die Promotionseignungsprüfung nicht 
bestanden. 
 
(10)  Eine nicht bestandene Promotionseignungsprüfung kann einmal wiederholt werden. 
Das Gesuch um Zulassung zur Wiederholungsprüfung muss innerhalb eines Jahres nach 
der Mitteilung des Nichtbestehens der Promotionseignungsprüfung eingereicht werden, so-
fern nicht dem Bewerber oder der Bewerberin wegen besonderer, von ihm oder ihr nicht zu 
vertretender Gründe, eine Nachfrist gewährt wird. Eine in der Promotionseignungsprüfung 
angenommene wissenschaftliche Arbeit wird für das Wiederholungsverfahren anerkannt. 
 
(11)  Über die bestandene Promotionseignungsprüfung erhält der Bewerber oder die Bewer-
berin eine Bescheinigung für das weitere Promotionsverfahren, die von dem Direktor oder 
der Direktorin der Graduiertenschule unterschrieben ist. 
 
(12)  Soweit nichts anderes bestimmt ist, trifft der Direktor oder die Direktorin der Graduier-
tenschule die im Verfahren der Promotionseignungsprüfung anfallenden Entscheidungen. 
 
 

§ 38  
Zulassung zur Promotionsprüfung 

 
(1)  Zur Promotionsprüfung kann als Doktorand/Doktorandin zugelassen werden, wer folgen-
de Voraussetzungen erfüllt: 
 
1. Der Bewerber oder die Bewerberin ist als Doktorand oder Doktorandin an der Gradu-

iertenschule zugelassen, 
2. der Bewerber oder die Bewerberin hat erfolgreich an den Lehrveranstaltungen seiner 

oder ihrer Klasse teilgenommen und muss dafür folgende Leistungen nachweisen 
können: 
 
a)  Pflichtleistungen:  
 
• Arbeitsgruppen-/Literaturseminar im Umfang einer 1 Semesterwochenstunde 
• Übergreifendes Seminar im Umfang einer Semesterwochenstunde 
• Klausurtagung (als Blockveranstaltung) im Umfang einer Semesterwochenstunde 
 
b)  Wahlpflichtleistungen mit in der Summe einer Semesterwochenstunde  
 
• Methoden-Workshops  
• Forschungsaufenthalte in anderen Laboratorien, insbesondere auch im Ausland  
• Spezielle Vorlesungen 
• Ausbildung in zusätzlichen Fertigkeiten, insbesondere Kommunikationstechniken 
• Wissenschaftsmanagement, Selbstmanagement und Personalführung  
• Besuch von bis zu zwei Fachveranstaltungen außerhalb des eigenen Forschungsbe-

reiches innerhalb von 3 Jahren, insbesondere in den Bereichen Technologietrans-
fer/Entrepreneurship und Sprachen/Kulturwissenschaft  

• Mitwirkung an Lehr- oder wissenschaftlichen Veranstaltungen der Graduate School 
of Science and Technology.  

Die Teilnahme an wissenschaftlichen Kongressen ist hiervon unberührt. Jeder Promo-
tionsstudent oder jede Promotionsstudentin soll im Laufe seiner bzw. ihrer Promo-
tionsphase an mindestens zwei internationalen Kongressen oder Workshops mit je-
weils einem eigenen wissenschaftlichen Beitrag teilnehmen.  
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c)  Als weitere zu erbringende Leistung gilt ein entscheidender Beitrag, zumindest 
eine Ko-Autorenschaft, in mindestens einer nach dem „Peer Review“-Verfahren fach-
lich begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichung. Hiervon kann in begründeten 
Fällen im Einvernehmen mit dem Sprecher oder der Sprecherin der zuständigen Sek-
tion der Graduate School of Science and Technology abgesehen werden. In Zweifels-
fällen entscheidet die Gemeinsame Promotionskommission.  

3. der Bewerber oder die Bewerberin muss eventuelle Auflagen, die ihm oder ihr aufer-
legt worden sind, nachweislich erfüllt haben, 

4. der Bewerber oder die Bewerberin muss eigenständig eine Dissertation angefertigt 
haben, 

5. der Bewerber oder die Bewerberin muss den Antrag rechtzeitig innerhalb der Zulas-
sungsfrist gemäß § 8 Abs. 2 gestellt haben. 

 
(2)  Der Antrag auf Zulassung zur Promotionsprüfung ist schriftlich an den Direktor oder die 
Direktorin der Graduiertenschule zu richten und bei ihm oder ihr bzw. in der Graduierten-
schule einzureichen. Ihm sind beizufügen: 
 
1. Urkunden (Zulassungsbescheid der Graduiertenschule, Zeugnisse in beglaubigter 

Abschrift, Studienverlaufsbescheinigung, Transcripts of record, Studienbücher und 
Scheine), aus denen hervorgeht, dass die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt sind,  

2. Bestätigung(en) des Promotionskomitees, dass der Bewerber oder die Bewerberin 
erfolgreich an den Veranstaltungen seiner oder ihrer Klasse teilgenommen hat, sowie 
das Studienbuch mit den Bestätigungen des jeweils verantwortlichen Dozenten oder 
der jeweils verantwortlichen Dozentin über die Teilnahme an den Veranstaltungen 
nach Abs. 1 Ziff. 2, 

3. die Dissertation in acht gleichen Exemplaren sowie in elektronischer Form (CD/DVD),  
4. eine Versicherung an Eides statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissen-

schaftlichen Leistungen, und zwar darüber, dass 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Dissertation selbstständig angefertigt und 
übernommene Inhalte eindeutig gekennzeichnet hat, 
- der Bewerber oder die Bewerberin die Gelegenheit zum Promotionsvorhaben nicht 
kommerziell vermittelt bekommen und insbesondere nicht eine Person oder Organisa-
tion eingeschaltet hat, die gegen Entgelt Betreuer bzw. Betreuerinnen für die Anferti-
gung von Dissertationen sucht, 

5. eine Erklärung darüber,  
- ob und mit welchem Erfolg die Dissertation, vollständig oder teilweise, schon einmal 
einer anderen Fakultät vorgelegt worden ist mit dem Ziel, einen akademischen Grad 
zu erwerben sowie 
- der Bewerber oder die Bewerberin bereits früher akademische Grade erworben oder 
zu erwerben versucht hat, 

6. die Angabe des Mitglieds der Graduiertenschule, das die Dissertation betreut hat,  
7. gegebenenfalls ein fortgeschriebenes Verzeichnis veröffentlichter wissenschaftlicher 

Arbeiten des Bewerbers oder der Bewerberin mit je einem Exemplar derselben, 
8. ein amtliches Führungszeugnis, sofern der Bewerber oder die Bewerberin sich nicht 

oder mindestens seit drei Monaten nicht mehr im öffentlichen Dienst befindet oder 
nicht als Promotionsstudent oder Promotionsstudentin an der Universität Würzburg 
eingeschrieben ist. 

 
(3)  Eine einmalige Rücknahme des Zulassungsantrags ist zulässig, solange nicht endgültig 
über die Annahme der Dissertation entschieden ist. In diesem Fall verbleibt ein Exemplar der 
eingereichten Dissertation in der Graduiertenschule. Ein erneuter Zulassungsantrag kann 
nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach der Rücknahme gestellt werden. 
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(4)  Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule überprüft das Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 aufgrund der eingereichten Unterlagen und entscheidet über die 
Zulassung zur Promotionsprüfung. In Zweifelsfällen hat er oder sie die Entscheidung der 
Gemeinsamen Promotionskommission herbeizuführen.  
 
(5)  Die Zulassung ist zu versagen, wenn ein Bewerber oder die Bewerberin 
 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, oder 
2. die in Absatz 2 geforderten Unterlagen nicht vollständig vorgelegt hat, oder 
3. entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die Führung akademischer Gra-

de zur Führung des Doktortitels unwürdig ist. 
 
(6)  Unbenommen ist dem Bewerber oder der Bewerberin die Möglichkeit, bei erfolgloser 
Teilnahme an den Lehrveranstaltungen seiner oder ihrer Klasse sich nach den jeweiligen 
Promotionsordnungen der Fakultäten der Universität Würzburg um die Zulassung als Dokto-
rand oder Doktorandin einer dieser Fakultäten zu bewerben. Die Promotionsordnungen der 
Fakultäten regeln, ob ein wegen erfolgloser Teilnahme an Lehrveranstaltungen abgelehnter 
Zulassungsantrag einen Versagungsgrund darstellt. 
 
(7)  Mit Ausnahme der Studienbücher und Scheine gehen sämtliche dem Zulassungsantrag 
beigefügten Anlagen in das Eigentum der Universität Würzburg über. Das gilt auch für abge-
lehnte Dissertationen und für die ursprüngliche Fassung von Dissertationen, die gemäß § 40 
Abs. 4 umgearbeitet worden sind. 
 
 

c. Promotionsprüfung 
 
 

§ 39  
Dissertation 

 
(1)  Die Dissertation ist eine wissenschaftliche Abhandlung mit einem Thema aus dem Wir-
kungsbereich der Graduiertenschule, durch welche der Promotionsstudent oder die Promo-
tionsstudentin seine oder ihre Fähigkeit nachweist, wissenschaftliche Probleme selbständig 
und methodisch einwandfrei bearbeiten zu können. Sie soll zu neuen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen führen und darf nicht in gleicher oder ähnlicher Form bereits in einem anderen 
Prüfungsverfahren vorgelegen haben. 
 
(2)  Die Dissertation soll als maschinengeschriebenes Manuskript in einer zur Vervielfälti-
gung geeigneten Qualität im Format DIN A 4, einseitig oder doppelseitig beschrieben, in 
deutscher oder nach Absprache mit dem Betreuer oder der Betreuerin der Arbeit in engli-
scher Sprache vorgelegt werden. Sie muss eine Zusammenfassung in deutscher und engli-
scher Sprache haben. 
 
Die Dissertation muss fest gebunden und mit Seitenzahlen, mit einem Muster-Titelblatt , mit 
einem Inhaltsverzeichnis und mit einem Literaturverzeichnis versehen sein. Die benutzte 
Literatur sowie sonstige Hilfsquellen sind vollständig anzugeben. Wörtlich oder nahezu wört-
lich dem Schrifttum entnommene Stellen sind kenntlich zu machen.  Die Versicherung nach 
§ 38 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und die Erklärung nach § 38 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 der Promotionsord-
nung sind in die gebundenen Exemplare der Dissertation aufzunehmen. 
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§ 40  
Beurteilung der Dissertation 

 
(1)  Unmittelbar nach Zulassung des Promotionsstudenten oder der Promotionsstudentin zur 
Promotionsprüfung leitet der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule die Disserta-
tion dem bereits bestellten Promotionskomitee zu, das um einen oder eine vom Direktor oder 
Direktorin der Graduiertenschule – in der Regel aus dem Kreis der Mitglieder der GSST- be-
stellte(n) Vorsitzende oder Vorsitzende für das Promotionsprüfungsverfahren erweitert wird.  
Der oder die Vorsitzende  beruft die Sitzungen ein und leitet sie. Er oder sie besitzt kein 
Stimmrecht. Allerdings obliegt ihm oder ihr auf eine Einheitlichkeit der Verfahren und der 
Notengebung zu achten, und er oder sie ist berechtigt und verpflichtet, rechtswidrige Be-
schlüsse und Maßnahmen im Komitee der Gemeinsamen Promotionskommission unverzüg-
lich unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit mitzuteilen. 
 
(2)  Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule wählt regelmäßig unter den Mit-
gliedern der Promotionskomitees zwei Gutachtern oder Gutachterinnen zur Beurteilung der 
Dissertation aus. Im Einzelfall kann der Direktor oder Direktorin der Graduiertenschule  auch 
Gutachter oder Gutachterinnen bestellen, die nicht dem Promotionskomitee angehören; mit 
der Bestellung werden sie zu stimmberechtigten Mitgliedern im Promotionskomitee. Einer 
der Gutachter oder Gutachterinnen soll der Betreuer oder die Betreuerin der Dissertation 
sein. 
 
(3)  Jeder Gutachter oder jede Gutachterin muss innerhalb von 8 Wochen ein schriftlich be-
gründetes Gutachten abgeben, in dem er oder sie die Annahme oder Ablehnung der Disser-
tation als Promotionsleistung empfiehlt und eine Note nach §  Abs. 1 vorschlägt, die der Dis-
sertation zuerkannt werden soll. Die Ablehnung durch einen Gutachter oder eine Gutachterin 
ist gleichbedeutend mit dem Notenvorschlag „unbefriedigend“. Halten die Gutachter oder 
Gutachterinnen die Dissertation im Ganzen für mindestens "befriedigend", jedoch im Einzel-
nen für verbesserungswürdig, so können sie dem Promotionskomitee vorschlagen, dem Be-
werber oder der Bewerberin aufzugeben, die Dissertation umzuarbeiten. Legt ein Gutachter 
oder eine Gutachterin sein Gutachten nicht fristgerecht vor, kann der Direktor oder die Direk-
torin der Graduiertenschule einen anderen Gutachter oder eine andere Gutachterin bestel-
len. 
 
(4)  Nach dem Vorliegen der Gutachten kann das Promotionskomitee dem Promotionsstu-
denten oder der Promotionsstudentin aufgeben, die Dissertation umzuarbeiten und erneut 
zur Begutachtung vorzulegen. Eine Umarbeitung ist nur einmal möglich, im Falle einer 
Wiederholungsprüfung ist keine Umarbeitung mehr möglich. Wird die Dissertation nicht in-
nerhalb von zwei Jahren erneut vorgelegt oder wird die erneut vorgelegte Dissertation von 
dem Promotionskomitee nicht zur Annahme empfohlen, so ist die Promotionsprüfung endgül-
tig nicht bestanden. Anstelle der überarbeiteten Dissertation kann der Promotionsstudent 
oder die Promotionsstudentin auch eine neue Arbeit innerhalb derselben Frist vorlegen. Die 
erneut vorgelegte Arbeit soll wiederum vom gleichen Promotionskomitee beurteilt werden 
wie die ursprüngliche. 
 
(5)  Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule bestellt auf Antrag des Betreuers 
oder der Betreuerin oder eines anderen Hochschullehrers oder einer anderen Hochschulleh-
rerin einen dritten Gutachter oder eine dritte Gutachterin, der oder die nicht Hochschullehrer 
oder Hochschullehrerin an der Universität Würzburg ist, wenn die Dissertation die Note „aus-
gezeichnet“ (summa cum laude) möglich erscheinen lässt. Das Prädikat ,,ausgezeichnet‘‘ 
kann nur verliehen werden, wenn der oder die dritte Gutachter oder Gutachterin ausdrücklich 
feststellt, dass die Dissertation von über sehr gute wissenschaftliche Leistungen hinausra-
gender Qualität ist. 
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(6)  Auf der Grundlage der Gutachten entscheidet das Promotionskomitee über die Annahme 
oder Ablehnung der Dissertation. Der oder die Vorsitzende des Promotionskomitees leitet die 
Empfehlung, die Dissertation, ggf. die Publikationsliste, die Gutachten sowie die Notenvor-
schläge dem Direktor oder der Direktorin der Graduiertenschule zur Auslage zu. Zusätzlich 
zur Auslage wird die Dissertation und die Gutachten in elektronischer Form allen Mitgliedern 
der Graduiertenschule in einem geschützten und nur mit Passwort zugänglichen Bereich zur 
Einsichtnahme zugänglich gemacht. Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule 
informiert alle Mitglieder der Graduiertenschule über Ort und Zeitraum der Auslage und 
macht die Auslage ortüblich bekannt. Die Auslage soll eine Zeitspanne von vier Wochen 
nicht überschreiten. Den Mitgliedern der Gemeinsamen Promotionskommission steht das 
Recht zu, innerhalb von 8 Tagen nach dem Ende des Zeitraums der Auslage beim Direktor 
oder bei der Direktorin der Graduiertenschule Einspruch gegen die Empfehlung des Promo-
tionskomitees oder die Bewertung der Dissertation durch die Gutachter oder Gutachterinnen 
zu erheben. Einen Einspruch eines Mitglieds der Graduiertenschule kann dieses einem Mit-
glied der Gemeinsamen Promotionskommission mitteilen und muss von diesem dann in der 
Kommission vertreten werden. Der Einspruch muss schriftlich erfolgen und begründet sein. 
 
(7)  Wird in dem Verfahren nach Abs. 6 kein Einspruch erhoben, so ist die Dissertation ent-
sprechend der Empfehlung des Promotionskomitees angenommen oder abgelehnt. Wurde 
die Dissertation von einem der Gutachter oder einer der Gutachterinnen mit der Note „4“ 
(„unbefriedigend“) bewertet, so entscheidet die Gemeinsame Promotionskommission nach 
Aussprache über Annahme oder Ablehnung der Dissertation. Mit der Ablehnung der Disser-
tation ist die Doktorprüfung nicht bestanden. Der Bewerber oder die Bewerberin kann inner-
halb von zwei Jahren, gerechnet vom Zugang des Bescheides über das Nichtbestehen der 
Prüfung an, unter Vorlage einer neuen Dissertation einen weiteren Zulassungsantrag zur 
Promotionsprüfung stellen. Versäumt der Bewerber oder die Bewerberin diese Frist oder 
wird die Dissertation erneut mit der Note „unbefriedigend“ bewertet, so ist die Doktorprüfung 
endgültig nicht bestanden. 
 
(8)  Bei einem Einspruch nach Abs. 6 entscheidet die Gemeinsame Promotionskommission 
über Annahme oder Ablehnung der Dissertation und setzt gegebenenfalls die Note nach 
Aussprache fest; im Falle der Ablehnung regelt sich das weitere Verfahren nach Abs. 7. 
 
 

§ 41  
Promotionskolloquium 

 
(1)  Das Promotionskolloquium soll so bald wie möglich nach der Annahme der Dissertation 
(§ 40 Abs. 7) stattfinden.  In ihm hat der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin 
nachzuweisen, dass er oder sie sein oder ihr Arbeitsgebiet sowie davon berührte Sachgebie-
te angemessen beherrscht und in einer wissenschaftlichen Aussprache vertreten kann.  
 
(2)  Der Direktor oder die Direktorin der Graduiertenschule lädt mit einer Frist von mindes-
tens einer Woche den Promotionsstudenten oder die Promotionsstudentin und die Mitglieder 
des Promotionskomitees sowie durch ortüblichen Aushang insbesondere alle Mitglieder der 
Klasse der Graduiertenschule, der der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin an-
gehören, unter Angabe des Themas zum Promotionskolloquium ein. Es soll zu einem Zeit-
punkt stattfinden, der möglichst vielen Mitgliedern der Graduiertenschule die Teilnahme er-
laubt. Ist ein auswärtiges Mitglied des Promotionskomitees aus triftigen Gründen nicht zur 
Teilnahme am Promotionskolloquium in der Lage, so kann der Direktor oder die Direktorin 
der Graduiertenschule dessen Aufgabe auf ein vom dem auswärtigen Mitglied vorgeschla-
genen Mitglied  der Klasse der Graduiertenschule, der der Promotionsstudent oder die Pro-
motionsstudentin angehört, übertragen.  
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(3)  Über das Promotionskolloquium ist ein Protokoll anzufertigen, in das aufzunehmen sind: 
Ort und Zeit sowie Zeitdauer des Kolloquiums, Thema des Vortrages, Ergebnis des Kolloqui-
ums, die Namen der als Prüfer oder Prüferinnen anwesenden Mitglieder des Promotionsko-
mitees, des Beisitzers oder der Beisitzerin und des Promotionsstudenten oder der Promo-
tionsstudentin, sowie etwaige besondere Vorkommnisse. Der Vorsitzende oder die Vorsit-
zenden des Promotionskomitees bestellt ein(n) fachkundige(n) promovierte(n) Beisitzer oder 
Beisitzerin. Das Protokoll wird vom Beisitzer oder von der Beisitzerin geführt und von ihm 
gemeinsam mit den Prüfern oder Prüferinnen unterzeichnet.  
 
(4)  Das Promotionskolloquium soll in der Regel 90 Minuten dauern. Während der ersten 
30 Minuten soll der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin den Inhalt seiner Dis-
sertation vorstellen. Dem Vortrag schließt sich eine mindestens 30minütige wissenschaftliche 
Aussprache unter Leitung des oder der Vorsitzenden des Promotionskomitees an, die zu-
nächst von den Mitgliedern des Promotionskomitees bestritten wird. Anschließend können 
sich nach Maßgabe des oder der Vorsitzenden auch andere Zuhörer an der Fachdiskussion 
beteiligen. Für den Promotionsvortrag und die anschließende Diskussion kann auf Wunsch 
des Promotionsstudenten oder der Promotionsstudentin die deutsche oder die englische 
Sprache verwendet werden. 
 
(5)  Unmittelbar nach dem Promotionskolloquium bewertet das Promotionskomitee die er-
brachte Leistung des Bewerbers oder Bewerberin nach § 42 Abs. 1. 
 
(6)  Bewertet mindestens ein Prüfer oder eine Prüferin die erbrachte Leistung mit der Note 
„unbefriedigend“, gilt das Promotionskolloquium als nicht bestanden. Es kann frühestens 
nach 4 Wochen, gerechnet vom Zugang der Mitteilung über das Nichtbestehen der Prüfung 
an, und soll spätestens nach 6 Monaten wiederholt werden. Wird das Promotionskolloquium 
wiederholt, so wird die dann erbrachte Leistung von der Gemeinsamen Promotionskommis-
sion benotet. Beantragt der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin nicht innerhalb 
der genannten Frist die Wiederholung des Promotionskolloquiums oder wird dieses erneut 
nicht bestanden, so ist das gesamte Promotionsverfahren endgültig nicht bestanden. 
 
(7)  Das Promotionskolloquium oder seine Wiederholung gilt ferner als nicht bestanden, 
wenn der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin ohne triftige Gründe nicht zum 
Promotionskolloquium erscheint oder nach Beginn des Kolloquiums ohne triftige Gründe zu-
rücktritt. Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 
Direktor oder der Direktorin der Graduiertenschule unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Promotionsstudenten oder der Promotionsstu-
dentin ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Erkennt der Direktor oder die Direktorin der Gradu-
iertenschule die Gründe an, so wird ein neuer Termin anberaumt.  
 
 

§ 42  
Prüfungsnoten 

 
(1)  Für die Bewertung der schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen sind die folgen-
den Noten zu verwenden: 
 
1 
 

= 
 

Sehr gut 
(magna cum laude) = eine den Durchschnitt überragende Leistung; 

2 
 

= 
 

Gut 
(cum laude) 

 
= 

eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht; 

3 
 

= 
 

Befriedigend 
(rite) 

 
= 

eine Leistung, die abgesehen von einigen Mängeln 
noch den Anforderungen entspricht; 

4 = Unbefriedigend 
(insufficienter) = eine an erheblichen Mängeln leidende, insgesamt nicht 

mehr brauchbare Leistung. 
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Im Falle einer ganz hervorragenden Leistung kann für die Dissertation die Note „1“ auch mit 
dem Prädikat „ausgezeichnet (summa cum laude)“ erteilt werden. 
 
(2)  Für das Promotionskolloquium wird eine Durchschnittsnote erstellt. Diese errechnet sich 
unter Berücksichtigung zweier Dezimalstellen aus der Summe der Noten der Prüfer oder 
Prüferinnen, geteilt durch deren Anzahl. Bei einer Wiederholung tritt an die Stelle der Durch-
schnittsnote die von der Gemeinsamen Promotionskommission festgesetzte Note. 
 
(3)  Die Gesamtnote für die Doktorprüfung wird aus den Noten der Gutachter oder Gutachte-
rinnen und dem Promotionskolloquium gebildet. Sie errechnet sich unter Berücksichtigung 
von zwei Dezimalstellen aus der Summe des doppelten arithmetischen Mittels der für die 
Dissertation vergebenen Noten und der Durchschnittsnote des Kolloquiums, geteilt durch 
drei. Wurden Noten von der Gemeinsamen Promotionskommission festgesetzt, werden die-
se entsprechend verwendet. Die Gesamtnote für die Doktorprüfung ist unmittelbar nach Ab-
schluss des Promotionskolloquiums zu errechnen. 
 
(4)  Die Gesamtnote für die bestandene Promotionsprüfung lautet bei einem Durchschnitt 
 
von 1,00 bis 1,49 sehr gut (magna cum laude); 
von 1,50 bis 2,49 Gut (cum laude); 
von 2,50 bis 3,49 Befriedigend (rite). 

 
Errechnet sich eine Gesamtnote „1,10“ und besser und ist die Dissertation mit dem Prädikat 
„ausgezeichnet (summa cum laude)“ angenommen worden, wird die Gesamtnote „1“ mit 
dem Prädikat „ausgezeichnet (summa cum laude)“ erteilt. 
 
(5)  Nach dem Abschluss des Promotionsverfahrens wird dem Bewerber oder der Bewerbe-
rin vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden des Promotionskomitees ein Prüfungs-
zeugnis ausgehändigt. Dieses enthält die Gesamtnote der Doktorprüfung. Es berechtigt nicht 
zur Führung eines akademischen Doktorgrades, worauf der Promotionsstudent oder die 
Promotionsstudentin ausdrücklich hinzuweisen ist. 
 
 

§ 43  
Veröffentlichung der Dissertation 

 
(1)  Hat der Promotionsstudent oder die Promotionsstudentin die Doktorprüfung bestanden, 
so ist er oder sie verpflichtet, die Dissertation in ihrer endgültig angenommenen Fassung auf 
seine oder ihre Kosten drucken oder vervielfältigen zu lassen. Dabei müssen alle während 
des Promotionsverfahrens geforderten Änderungen vorgenommen worden sein. 
 
(2)  Vom Zeitpunkt des Promotionskolloquiums gerechnet sind innerhalb eines Jahres 40 
Exemplare, die auf alterungsbeständigem holz- und säurefreiem Papier ausgedruckt und 
dauerhaft haltbar gebunden sein müssen, unentgeltlich an die Universitätsbibliothek sowie 
auf CD/DVD bei der Graduiertenschule gegen eine Abgabebestätigung abzuliefern. Sie kön-
nen in Maschinenschrift oder Fotokopie der Maschinenschrift angefertigt sein, dürfen aber 
auf keinen Fall stärker als auf das Format DIN A5 verkleinert werden. 
 
(3)  Der Veröffentlichungspflicht wird auch genüge getan, wenn an die Universitätsbibliothek 
fünf Exemplare der Dissertation, die auf alterungsbeständigem holz- und säurefreiem Papier 
ausgedruckt und dauerhaft haltbar gebunden sein müssen, abgeliefert werden und darüber 
hinaus die Verbreitung sichergestellt wird durch 
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a. die Ablieferung einer elektronischen Version, deren Datenformat und Datenträger den 
Vorgaben der Universitätsbibliothek entsprechen oder 

b. die Ablieferung der Mutterkopie und 40 weiterer Kopien in Form von Microfiches oder 
c. den Nachweis der Veröffentlichung in einer allgemein zugänglichen Zeitschrift oder 
d. den Nachweis einer Verbreitung über den Buchhandel durch einen gewerblichen Ver-

leger mit einer Mindestauflage von 150 Exemplaren. In diesem Fall ist auf der Rück-
seite des Titelblattes die Veröffentlichung als Dissertation unter Angabe des Disserta-
tionsortes auszuweisen. Wird eine Dissertation von einem gewerblichen Verleger ver-
trieben und wird dafür ein Druckkostenzuschuss aus öffentlichen Mitteln gewährt, so 
sind 10 Exemplare der Universitätsbibliothek für Tauschzwecke zur Verfügung zu 
stellen. 

 
(4)  Der Doktorand oder die Doktorandin hat vor der endgültigen Veröffentlichung der Disser-
tation schriftlich zu versichern, dass das Manuskript mit der zur Begutachtung eingereichten 
Version übereinstimmt oder dass etwaige Änderungen im Einvernehmen mit dem Betreuer 
oder Betreuerin vorgenommen worden sind. Weiter hat er oder sie schriftlich zu versichern, 
dass er oder sie bei Abbildungen aus Journalen das Copyright von den Verlagen bzw. vom 
Autor eingeholt hat und dass bei Abbildungen aus dem Internet ein entsprechender Hyper-
textlink angegeben ist. Diese Versicherungen sind dem oder der Vorsitzenden des Promo-
tionskomitees zu überlassen, der oder die sie zu der Promotionsakte zu geben hat. 
 
(5)  In den in Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. a) bis c) genannten Fällen hat der Doktorand oder 
die Doktorandin der Universität Würzburg das Recht zu übertragen, im Rahmen der gesetzli-
chen Aufgaben der Universitätsbibliothek weitere Kopien seiner oder ihrer Dissertation her-
zustellen und zu verbreiten oder in Datennetzen zur Verfügung zu stellen.  
 
(6)  Versäumt der Doktorand oder die Doktorandin innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt 
des Promotionskolloquiums seine oder ihre Verpflichtungen aus den Absätzen 2 bis 4 zu 
erfüllen, so erlöschen alle durch die Prüfung erworbenen Rechte. Die Gemeinsame Promo-
tionskommission kann in Ausnahmefällen die Jahresfrist um höchstens ein Jahr verlängern. 
Ein entsprechender Antrag muss von dem Doktoranden oder der Doktorandin vor Ablauf der 
Frist gestellt und hinreichend begründet werden.“ 
 
15. Die bisherigen §§ 35 bis 39 werden zu den §§ 44 bis 48. 
 
16. Im neuen § 44 Abs. 1 werden nach „(BGBl. I S 2748) in der jeweils geltenden Fassung“ 

die Worte „sowie der Zeiten für die Pflege eines nahen Angehörigen im Sinn von §7 Abs. 
3 des Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz –PflegeZG) vom 28. Mai 2008 
(BGBl I S 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung, der pflegebedürftig im Sinn der § 
14, 15 des 11.Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994(BGBl I S 1014, 
1015) in der jeweils geltenden Fassung ist,“ eingefügt. 

 
 

§ 2 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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 ____________________________________________________________________________ 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Würzburg vom 24. Januar 
2012 und der Genehmigung durch den Präsidenten der Universität Würzburg vom 
19.03.2012. 
 

Würzburg, den 19.03.2012 
 
 
Der Präsident 
 
 
 
________________ 
Prof. Dr. A. Forchel 


